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(54) Bezeichnung: Wundbehandlungsanordnung

(57) Hauptanspruch: Wundbehandlungsanordnung mit einer
zum Ableiten von Fluiden von einem menschlichen oder-
tierischen Körper, insbesondere von einer Wunde ausge-
legten Drainageeinrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass
die Drainageeinrichtung eine mehrschichtige Verbundstruk-
tur mit zwei einander entgegengesetzten, zumindest teilwei-
se fluiddurchlässigen, insbesondere etwa parallel zueinan-
der verlaufenden Begrenzungsflächen aufweist, von denen
eine zumindest teilweise von einer Grenzschicht zwischen
zwei benachbarten Drainageschichten abgewandten ersten
äußeren Begrenzungsfläche einer ersten Drainageschicht
mit einer ersten Oberflächenbeschaffenheit und die andere
zumindest teilweise von einer Grenzschicht zwischen zwei
benachbarten Drainageschichten abgewandten zweiten äu-
ßeren Begrenzungsfläche einer zweiten Drainageschicht mit
einer sich von der ersten Oberflächenbeschaffenheit un-
terscheidenden zweiten Oberflächenbeschaffenheit gebildet
ist, wobei die Drainageschichten vorzugsweise fluidleitend
miteinander verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wundbehand-
lungsanordnung mit einer zum Ableiten von Fluiden,
wie etwa Flüssigkeiten, insbesondere Wundsekret
und/oder interstitiellem Ödem, und/oder Gasen von
einem menschlichen oder tierischen Körper, insbe-
sondere von einer Wunde ausgelegten Drainageein-
richtung.

[0002] Derartige Wundbehandlungsanordnungen
werden insbesondere im Rahmen der oberfläch-
lichen, intraabdominellen, intrathorakalen und/oder
intrakorporalen Unterdrucktherapie eingesetzt. Im
Rahmen dieser Unterdrucktherapie kann die Draina-
geeinrichtung zwischen der Wunde und einer okklu-
siven Folienabdeckung angeordnet werden. In dem
so gebildeten, die Drainageeinrichtung enthaltenden
Wundraum kann mit Hilfe eines über eine Öffnung
in der okklusiven Folienabdeckung und/oder eines
an die Drainageeinrichtung angelegten Drainage-
schlauchs und/oder einer mit der Oberfläche der Drai-
nageeinrichtung in fluidleitendem Kontakt stehen-
dem offenporigen Drainagematerial ein Unterdruck
erzeugt werden. Unter dem Einfluss des Unterdrucks
erfolgt eine Reinigung der Wunde, bei der das Wund-
sekret abgesaugt, das interstitielle Ödem reduziert
und die Durchblutung verbessert wird.

[0003] Es hat sich allerdings gezeigt, dass der Ein-
satz bekannter Wundbehandlungsanordnungen der
eingangs angegebenen Art im Rahmen der Unter-
drucktherapie in einigen Fällen zu einem nicht be-
friedigenden Heilungserfolg führt. Angesichts dieser
Probleme im Stand der Technik liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, eine Wundbehandlungsan-
ordnung bereitzustellen, mit der ein zufriedenstellen-
der Therapieerfolg gefördert werden kann.

[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
eine Weiterbildung der bekannten Wundbehand-
lungsanordnungen gelöst, die im Wesentlichen da-
durch gekennzeichnet ist, dass die Drainageein-
richtung eine mehrschichtige Verbundstruktur mit
zwei einander entgegengesetzten, zumindest teil-
weise fluiddurchlässigen, vorzugsweise etwa par-
allel zueinander verlaufenden Begrenzungsflächen
aufweist, von denen eine zumindest teilweise von
einer von einer Grenzschicht zwischen zwei be-
nachbarten Drainageschichten abgewandten ersten
äußeren Begrenzungsfläche einer ersten Drainage-
schicht mit einer ersten Oberflächenbeschaffenheit
und die andere zumindest teilweise von einer von ei-
ner Grenzschicht zwischen zwei benachbarten Drai-
nageschichten abgewandten Begrenzungsfläche ei-
ner zweiten Drainageschicht mit einer sich von der
ersten Oberflächenbeschaffenheit unterscheidenden
zweiten Oberflächenbeschaffenheit gebildet ist, wo-
bei die Drainageschichten vorzugsweise fluidleitend
miteinander verbunden sind.

[0005] Dabei geht die Erfindung auf die Erkenntnis
zurück, dass die Unterdrucktherapie auch bei Be-
handlung nur einer Wunde unterschiedliche Anforde-
rungen an die Drainageeinrichtung stellen kann, de-
ren Nichterfüllung zu einem nur unbefriedigendem
Heilungserfolg führt. Des Weiteren geht die Erfin-
dung auf die Erkenntnis zurück, dass unterschiedli-
che Wunden unterschiedliche Anforderungen an die
Drainageeinrichtung im Rahmen der Unterdruckthe-
rapie stellen können, wobei diese Anforderungen sich
auch im Verlauf der Unterdrucktherapie selbst verän-
dern können.

[0006] Durch die erfindungsgemäße Weiterbildung
bekannter Wundbehandlungsanordnungen mit einer
eine mehrschichtige Verbundstruktur aufweisenden
Drainageeinrichtung können unterschiedliche Mate-
rialeigenschaften in der Drainageeinrichtung verei-
nigt werden, die therapeutisch in der Unterdruckthe-
rapie nutzbar sind und Nachteile einer Drainage-
einrichtung, welche nur eine der Eigenschaften be-
sitzt, beseitigt. Die Erfindung kann insbesondere bei
der oberflächlichen, intraabdominellen, intrathoraka-
len und/oder intrakorporalen Unterdrucktherapie an-
gewendet werden. Durch die erfindungsgemäß vor-
gesehene Drainageeinrichtung mit einer mehrschich-
tigen Verbundstruktur wird eine differenzierte Un-
terdrucktherapie ermöglicht und Nachteile durch die
Verwendung einzelner Materialien beseitigt.

[0007] Bei bevorzugten Ausführungsformen der Er-
findung weist die Drainageeinrichtung nur zwei Drai-
nageschichten auf, so dass die den Begrenzungsflä-
chen abgewandte Grenzschicht zwischen den beiden
Drainageschichten gebildet ist, die fluidleitend mitein-
ander verbunden sind. Dabei kann die Verbindung
der Drainageschichten durch Klebung, Verschwei-
ßung, Vernähung oder durch Laserschweißen oder
mit Hilfe anderer Verbindungstechniken vorgenom-
men werden. Wesentlich ist dabei, dass durch die
Verbindung der Drainageschichten ein fluidleitender
Kontakt zwischen den Drainageschichten erhalten
bleibt. Der fluidleitende Kontakt zwischen den Draina-
geschichten kann durch die offenporigen fluidleiten-
den Eigenschaften der Drainageschichtung und der
Oberfläche der Drainageschichten erreicht werden.
Der fluidleitende Kontakt zwischen den Schichten
kann auch durch eigene fluidleitende Verbindungen,
Öffnungen in der Oberfläche der Schichten, fluidlei-
tende kommunizierende Kanäle hergestellt werden.

[0008] Im Rahmen der Erfindung kann die erste
Drainageschicht einen offenporigen Schaum, insbe-
sondere Polyurethanschaum, aufweisen. Dabei wird
unter dem Begriff offenporig eine Struktur erfasst,
bei der wenigstens einige Poren des Schaums unter-
einander fluidleitend verbunden sind. Zum Erhalt ei-
ner zufriedenstellenden Drainagewirkung hat es sich
als sinnvoll erwiesen, wenn die mittlere Porengröße
des offenporigen Schaums 200 µm oder mehr und/



DE 20 2020 100 710 U1    2021.06.24

3/15

oder 800 µm oder weniger beträgt. Dabei kann die
Dicke der ersten Drainageschicht in einer sich senk-
recht zu der ersten äußeren Begrenzungsfläche er-
streckenden Dickenrichtung 1mm oder mehr, insbe-
sondere 2mm oder mehr, besonders bevorzugt 10
mm oder mehr und/oder 30 mm oder weniger betra-
gen. Die Gesamtdicke der Drainageeinrichtung be-
trägt vorzugsweise 1,5 mm oder mehr, vorzugswei-
se 5mm oder mehr, insbesondere 15 mm oder mehr
und/oder 50 mm oder weniger, vorzugsweise 40 mm
oder weniger, insbesondere 35 mm oder weniger.

[0009] Die durch den offenporigen Schaum, insbe-
sondere Polyurethanschaum, gebildete erste äußere
Begrenzungsfläche besitzt die Eigenschaften eines
Schwamms, insbesondere Polyurethanschwamms.
Über diese erste Begrenzungsfläche kann eine in
der Oberfläche ausgerüstete Drainageeinheit nach
Anlage eines Unterdruckes, ein Wunddebridement,
eine hohe Anhaftung auf Gewebe, eine Granulati-
on von Wundoberflächen, eine gesteigerte Durchblu-
tung und ein erosives der Schwammoberfläche ent-
sprechendes Saugmuster im sogausübenden Kon-
takt der Wundoberfläche und einem in sogausüben-
den Kontakt stehenden Körpergewebe im Verlauf ei-
ner Unterdrucktherapie erzeugen.

[0010] Im Rahmen der Erfindung ist auch an den
Einsatz von solchen Drainageeinrichtungen gedacht,
bei denen auch die zweite Drainageschicht einen
offenporigen Schaum aufweist, dessen Eigenschaf-
ten sich von den Eigenschaften des offenporigen
Schaums der ersten Drainageschicht unterscheiden

[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist die zweite Drainageschicht der im
Rahmen der Erfindung als Drainageeinrichtung ein-
gesetzten mehrschichtigen Verbundstruktur kann ei-
ne ein- oder mehrlagige Drainagefolie auf, wobei
die zweite äußere Begrenzungsfläche eine von einer
Mehrzahl von Perforationsöffnungen durchsetzte Fo-
lienlage aufweisen kann.

[0012] Im Rahmen der Erfindung ist auch an den
Einsatz von solchen Ausführungsformen gedacht, bei
denen die zweite Drainageschicht aus einer einla-
gigen perforierten Folie besteht. Erfindungsgemäß
hat es sich allerdings als besonders zweckmäßig er-
wiesen, wenn die zweite Drainageschicht mindes-
tens zwei Folienlagen aufweist, zwischen denen ein
Drainageraum gebildet ist und von denen jede eine
Mehrzahl von Perforationsöffnungen aufweist, die in
den Drainageraum münden. Bei dieser Ausführungs-
form der Erfindung wird die zweite äußere Begren-
zungsfläche von einer ersten perforierten Folienlage
gebildet, während die Grenzschicht zu der benach-
barten Drainageschicht von der der zweiten Begren-
zungsfläche abgewandten zweiten Folienlage gebil-
det wird, welche ebenfalls perforiert ist und eine fluid-
leitende Verbindung mit der benachbarten Draina-

geschicht, insbesondere der ersten Drainageschicht,
gewährleistet.

[0013] Geeignete mehrlagige Drainagefolien sind in
der WO 2010/124844 angegeben. Ähnlich wie bei
den in dieser Schrift beschriebenen Drainagefolien
kann auch die zweite Drainageschicht einer Drai-
nageeinrichtung einer erfindungsgemäßen Wundbe-
handlungsanordnung so ausgeführt sein, dass min-
destens eine Perforation einer Folienlage sich durch
einen ausgehend von dieser Folienlage in Richtung
auf die gegenüberliegende innere Begrenzungsflä-
che der anderen Folienlage erstreckt und einen in
den Drainageraum mündenden Kanal bildet, dessen
Kanalwand vorzugsweise einstückig mit der Folienla-
ge ausgeführt ist. Dabei kann sich die Querschnitts-
fläche des Kanals in einer sich senkrecht zur Tiefen-
richtung erstreckenden Ebene, ausgehend von der
ersten Folienlage in Richtung auf die gegenüber-
liegende andere Begrenzungsfläche, insbesondere
zum Erhalt einer den Eintritt von Körperflüssigkeit in
den Drainageraum begünstigenden Kapillarwirkung
verringern.

[0014] Im Rahmen der Erfindung ist auch an sol-
che Ausführungsformen gedacht, bei denen mindes-
tens eine Folienlage eine Vielzahl von vorzugswei-
se rasterförmig angeordneten Perforationsöffnungen
aufweist, wobei der Abstand zwischen benachbarten
Öffnungen 15 mm oder weniger, vorzugsweise 5 mm
oder weniger, insbesondere 3 mm oder weniger be-
trägt. Die Mündungen der in einer Folienlage ange-
ordneten Öffnungen in einer Projektion längs der Tie-
fenrichtung können zwischen den Mündungen der in
der anderen Folienlage angeordneten Perforations-
öffnungen angeordnet sein. Die einzelnen Folienla-
gen können über punktförmige und vorzugsweise in
einer Rasteranordnung ausgeführte Befestigungsbe-
reiche miteinander verbunden sein. Diese Befesti-
gungsbereiche können durch eine die einander ge-
genüber liegenden Begrenzungsflächen der Folienla-
gen verbindende Materialbrücke gebildet sein.

[0015] Mit Blick auf die gewünschte Drainagewir-
kung der zweiten Drainageschicht hat es sich als
besonders günstig erwiesen, wenn mindestens eine
Perforationsöffnung eine Fläche von 0,01 mm2 oder
mehr und/oder 1 mm2 oder weniger in einer sich par-
allel zur zweiten äußeren Begrenzungsfläche erstre-
ckenden Ebene aufweist. Die zweite durch die Drai-
nagefolie gebildete äußere Begrenzungsfläche be-
sitzt die Eigenschaften einer Folie. Sie entfaltet unter
Unterdruckausübung eine flächige Drainagewirlcung,
erzeugt eine nur geringe Anhaftung an der Wunde
und auf Körpergewebe und ist hierdurch insbesonde-
re zur Auflage auf oberflächensensible Organe wie
zB Intestinum, Peritoneum, Pleura, Gefäße geeignet.
Bei der Unterdruckausübung wird auf der Wundober-
fläche und in sogkontaktstehendem Gewebe ein ein
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dem Muster der Perforationsöffnungen entsprechen-
des Saugmuster erzeugt.

[0016] Im Rahmen der Erfindung ist auch an den
Einsatz solcher Drainageeinrichtungen gedacht, bei
denen sowohl die erste Drainageschicht als auch die
zweite Drainageschicht als ein- oder mehrlagige Fo-
lie ausgeführt ist, wobei sich die Eigenschaften der
Folien voneinander unterscheiden.

[0017] Je nach spezifischer Wundsituation , kann die
Unterdrucktherapie unter Einsatz einer Drainageein-
richtung mit einer mehrschichtigen Verbundstruktur
im Rahmen der Erfindung nach den speziellen the-
rapeutischen Erfordernissen erfolgen und individuell
passend behandelt werden. Je nach den erforderli-
chen Eigenschaften der Wundoberfläche wird bei der
Behandlung ausgewählt, welche der Begrenzungs-
flächen der mehrschichtigen Verbundstruktur mit der
Wunde direkten Saugkontakt haben soll. Soll bei-
spielsweise eine Wunde debridiert werden, dann wird
die erste äußere Begrenzungsfläche der mehrschich-
tigen Verbundstruktur mit der Wunde in Kontakt ge-
bracht, die sich, bei der Verwendung eines grobpo-
rigen Polyurethanschaumes, durch eine stark debri-
dierenden und adhäsive Eigenschaften auszeichnet.
Ist die Wunde weitgehend konditioniert und gerei-
nigt, wird die zweite äußere Begrenzungsfläche, die
bei der Verwendung einer offenporigen doppellagi-
gen Drainagefolie eine sogausübende aber eine nicht
so stark anhaftende und debridierende Oberfläche
aufweist, mit der Wunde in Kontakt gebracht.

[0018] Bei der oberflächlichen Therapie mit Hilfe
einer erfindungsgemäßen Wundbehandlungsanord-
nung wird die Wunde über der einliegenden Drai-
nageeinrichtung mit einer Olddusionsfolie verschlos-
sen. Dann kann beispielsweise über einen Saugad-
apter ein Sog an die Wunde angelegt werden. Alter-
nativ oder zusätzlich kann die Wunde auch mit ei-
ner einseitig offenporigen Folie verschlossen werden.
Die Wunde kann auch mit einem transparenten Un-
terdruckverband, oder einem Unterdruckpflaster ver-
schlossen werden, welches fluidleitend mit einem un-
terdruckerzeugenden System verbunden wird.

[0019] Vorzugsweise wird bei der abdominellen The-
rapie die zweite äußere Begrenzungsfläche, das
heißt die Folienseite der Drainageeinrichtung in Form
der mehrschichtigen Verbundstruktur, auf die intraab-
dominellen Organe gelegt. Durch die geringere An-
haftung auf dem Gewebe wir das Risiko für iatrogene
Verletzungen des Gewebes vermindert. Die im Rah-
men der Erfindung eingesetzte Drainageeinrichtung
in Form einer mehrschichtigen Verbundstruktur kann
auch zusammengerollt oder gefaltet werden, um bei-
spielsweise eine intraabdominelle Region gezielter
zu drainieren.

[0020] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die Drainageeinrichtung schneid- und/
oder teilbar. Dazu kann sie perforiert sein, so dass
eine Teilung zum Erhalt vorgegebener Formen und/
oder Größen, ggf. durch Zug erfolgen kann. So kön-
nen Streifen, Rechtecke, runde, ellipsenartige und/
oder spiralige Formen erhalten werden. Das kann die
Platzierung in Abhängigkeit von den räumlichen Ge-
gebenheiten erleichtern. Zur Sogausübung können
die einzelnen Teile in einen direkten Kontakt gebracht
werden. Zusätzlich oder alternativ kann die Sogaus-
übung über Überbrückungselemente, wie etwa offen-
porige Folienelemente, Polyurethanschäume, Drai-
nagen oder dergleichen erfolgen.

[0021] Bei der intrathorakalen Anwendung wird wie-
derum die zweite äußere Begrenzungsfläche, das
heißt die Folienseite der Drainageeinrichtung, auf die
Pulmo gelegt. Brustwandseitig kann die erste äußere
Begrenzungsfläche, das heißt die durch den offenpo-
rigen Schaum gebildete äußere Begrenzungsfläche,
liegen, die beispielsweise zu einem Debridement des
Brustfells führt.

[0022] Im Rahmen der Erfindung ist auch daran ge-
dacht, zwei gleichartige äußere Begrenzungsflächen
von Drainageeinrichtungen in Form mehrschichtiger
Verbundstrukturen aneinanderzulegen oder die Drai-
nageeinrichtung zu falten. Hierdurch kann eine Drai-
nageeinrichtung konstruiert werden, bei der außen-
seitig entweder nur eine Polyurethanschaumbegren-
zungsfläche oder eine Folienbegrenzungsfläche vor-
gesehen ist, je nach den lokalen Erfordernissen an
der zu behandelnden Wunde. Auch in diesem Zu-
sammenhang kann eine Perforation der Drainageein-
richtung zum Zweck der erleichterten Teilung nützlich
sein.

[0023] Im Rahmen der Erfindung hat es sich als be-
sonders vorteilhaft erwiesen, wenn die zweite Drai-
nageschicht von mindestens einem Perforationsloch
durchsetzt ist, durch das die benachbarte Drainage-
schicht, insbesondere die erste Drainageschicht, zu-
gänglich ist. Durch diese Ausführungsform der Erfin-
dung entsteht auf der zweiten äußeren Begrenzungs-
fläche im Bereich des Perforationslochs bzw. der Per-
forationslöcher ein Oberflächenareal, das die Eigen-
schaften der anderen Drainageschicht, insbesonde-
re der aus einem offenporigen Schaum, insbesonde-
re Polyurethanschaum, gebildeten Schicht aufweist.
Wird an diese Seite, das heißt an die durch den offen-
porigen Schaum gebildete Drainageschicht, ein Un-
terdruck angelegt, entsteht im Bereich der zweiten
äußeren Begrenzungsfläche, das heißt im Bereich
der mit den Perforationslöchern ausgestatteten zwei-
ten Drainageschicht, ein Sogeffekt auf die Wunde,
welcher der ersten Drainageschicht entspricht. Hier-
durch werden unterschiedlich oberflächenvermittelte
Saugeffekte auf die Wunde ausgeübt. Das Saugver-
halten und auch die ausgeübte Sogstärke können
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hierdurch auf der der Wunde zugewandten Oberflä-
che unregelmäßig gestaltet werden.. Es kann hierbei
auch ein unregelmäßige Sogwirkung auf die Wunde
entstehen, wobei im Bereich der Perforationslöcher
ein stärkerer Sog an die Wunde angelegt werden
kann als im Bereich der zwischen den Perforationslö-
chern verbleibenden Folienbereiche. Durch diese Ei-
genschaften kann eine inselartige Wundreinigung im
Bereich der Perforationslöcher erhalten werden. Es
hat sich gezeigt, dass dadurch ein stärkerer Granu-
lationsreiz auf die Wundoberfläche ausgeübt werden
kann, der zur stärkeren Ausbildung von Granulations-
gewebe führt.

[0024] Die oben dargestellte Ausstattung einer Be-
grenzungsfläche mit Perforationslöchern kann in je-
der Materialkombination des schichtweisen Aufbaus
der Drainageeinheit vorgenommen werden. Es kann
auch ein Polyurethanschaum mit Perforationslöchern
versehen sein und die zweite Drainageschicht, wel-
che geschlossen ist, aus einer Folie bestehen. Die-
se Ausführung hat den Vorteil, dass durch die un-
terschiedliche Dicke des Schaumes ein zusätzlicher
Granulationsreiz auf eine Wunde ausgeübt werden
kann.

[0025] Auch bei einem Schichtaufbau mit zwei Poly-
urethanschichten mit unterschiedlichen Porengrößen
kann dieser Aufbau gewählt werden.

[0026] Wie der vorstehenden Erläuterung der zu-
letzt beschriebenen Ausführungsform der Erfindung
zu entnehmen ist, kann durch Ausbildung der Per-
forationslöcher unterschiedlichen Anforderungen an
die Wundheilung im Bereich nur einer Wunde genügt
werden, wenn dafür gesorgt wird, dass dort, wo ein
Debridement erforderlich ist, der Polyurethanschaum
durch die Perforationslöcher wirksam ist, während
dort, wo eine Anhaftung zu vermeiden ist, die Perfo-
rationsfolie in Anlage an die Wunde gelangt.

[0027] Im Rahmen der Erfindung hat es sich als be-
sonders zweckmäßig erwiesen, wenn mindestens ein
Perforationsloch eine Öffnungsfläche in einer sich
parallel zur zweiten Begrenzungsfläche erstrecken-
den Ebene von 10 mm2 oder mehr, insbesondere 25
mm2 oder mehr und/oder 1.000 mm2 oder weniger,
insbesondere 400 mm2 oder weniger aufweist. Da-
bei kann die zweite Drainageschicht zwei oder mehr
Perforationslöcher mit unterschiedlichen Öffnungs-
flächen und/oder -formen aufweisen. Die Perforati-
onslöcher können kreisrund, ellipsenförmig und/oder
polygonal ausgeführt sein. Sie können auch andere
Konfigurationen haben. Die Perforationslöcher kön-
nen in einer regelmäßigen Rasterstruktur, in einer un-
regelmäßigen Struktur, von gleichbleibender Größe
oder unterschiedlicher Größe gebildet sein. Im Sin-
ne der Bereitstellung eines unregelmäßigen Sogs im
Bereich der Wundoberfläche hat es sich als zweck-
mäßig erwiesen, wenn die zweite Drainageschicht ei-

ne Mehrzahl von Perforationslöchern aufweist und
die einander zugewandten Ränder von mindestens
zwei Perforationslöchern, insbesondere allen Perfo-
rationslöchern, einen Abstand von 1 mm oder mehr,
vorzugsweise 5 mm oder mehr aufweisen, wobei der
Abstand zweckmäßigerweise 100 mm oder weniger,
insbesondere 50 mm oder weniger betragen kann.

[0028] Wie der vorstehenden Erläuterung der ober-
flächlichen Unterdrucktherapie zu entnehmen ist,
kann eine erfindungsgemäße Wundbehandlungsan-
ordnung eine Olddusionsfolie zum Herstellen ei-
nes die Drainageeinrichtung enthaltenden geschlos-
senen Wundraums aufweisen. Die Olddusionsfolie
kann dabei unabhängig von der Drainageeinrichtung
appliziert werden, so dass die Variabilität der erfin-
dungsgemäßen Wundversorgungsanordnung nicht
beeinträchtigt wird. Die Okklusion des Wundraumes
kann auch mit einer einseitig offenporigen Folie vor-
genommen werden. Die erfindungsgemäße Wund-
behandlungsanordnung wird, wie der vorstehenden
Erläuterung zu entnehmen ist, zweckmäßigerwei-
se im Rahmen der Unterdrucktherapie eingesetzt.
Entsprechend weist die erfindungsgemäße Wund-
versorgungsanordnung vorzugsweise eine Saugein-
richtung zum Erzeugen eines Unterdrucks im Be-
reich mindestens einer äußeren Begrenzungsfläche
der Drainageeinrichtung auf. Die Saugeinrichtung
kann einen mit der Drainageeinrichtung, insbesonde-
re der ersten Drainageschicht, fluidleitend verbunde-
nen Drainageschlauch aufweisen, der andererseits
mit einer Unterdruckquelle, wie etwa einer Pumpe
oder einem Unterdruckreservoir, verbunden ist. Die
Sogvermittlung kann auch mit einer anderen Draina-
geeinrichtung durch direkten Oberflächenkontakt vor-
genommen werden.

[0029] Für einige Anwendungsfälle hat es sich als
zweckmäßig erwiesen, wenn die Drainageeinrich-
tung bezüglich einer parallel zu einer äußeren Be-
grenzungsfläche verlaufenden Wickelachse aufge-
wickelt ist. In ihrer Grundform weist die Drainage-
einrichtung erfindungsgemäßer Wundversorgungs-
anordnungen allerdings zweckmäßigerweise einen
bahnförmigen Verlauf auf, wobei die Drainageeinrich-
tung rechteckig ausgeführt sein kann mit einer Sei-
tenlänge von 1 bis 50 cm.

[0030] Bei einigen Ausführungsformen hat es sich
weiter als zweckmäßig erwiesen, wenn die zweite
Drainageschicht die erste Drainageschicht im Be-
reich Ihres Rands zumindest abschnittweise in einer
parallel zur zweiten äußeren Begrenzungsfläche ver-
laufenden Richtung überragt.

[0031] Wie der vorstehenden Erläuterung erfin-
dungsgemäßer Wundversorgungsanordnungen zu
entnehmen ist, betrifft die Erfindung auch die
Verwendung einer Drainageeinrichtung mit einer
mehrschichtigen Verbundstruktur zur Herstellung
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einer erfindungsgemäßen Wundbehandlungsanord-
nung. Dazu kann die erste Drainageschicht mit ei-
nem Drainageschlauch verbunden sein und/oder die
Drainageeinrichtung mit einem Drainageschlauch, ei-
ner olcklusiven Folie, einer einseitig offenporigen Fo-
lie und/oder einer Unterdruckquelle zu einem Kit zu-
sammengefügt werden.

[0032] Nachstehend wird die Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung, auf die hinsichtlich al-
ler erfindungswesentlichen und in der Beschreibung
nicht näher herausgestellten Einzelheiten ausdrück-
lich Bezug genommen wird, erläutert. In der Zeich-
nung zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer zur Herstellung
einer erfindungsgemäßen Wundversorgungsan-
ordnung einsetzbaren Drainageeinrichtung ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung,

Fig. 2 eine Seitenansicht einer zur Herstellung
einer erfindungsgemäßen Wundversorgungsan-
ordnung geeigneten Drainageeinrichtung ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer zur
Herstellung einer erfindungsgemäßen Wund-
versorgungsanordnung geeigneten Drainage-
einrichtung gemäß einer dritten Ausführungs-
form der Erfindung,

Fig. 4 eine zur Herstellung einer erfindungsge-
mäßen Wundversorgungsanordnung geeignete
Drainageeinrichtung gemäß einer vierten Aus-
führungsform der Erfindung,

Fig. 5 eine Schnittdarstellung der Drainageein-
richtung gemäß Fig. 4,

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung einer zur
Herstellung einer erfindungsgemäßen Wund-
versorgungsanordnung geeigneten Drainage-
einrichtung gemäß einer fünften Ausführungs-
form der Erfindung,

Fig. 7 eine Schnittdarstellung der Drainageein-
richtung gemäß Fig. 6,

Fig. 8 eine weitere Schnittdarstellung der Drai-
nageeinrichtung gemäß Fig. 6, und

Fig. 9 eine zur Herstellung einer erfindungsge-
mäßen Wundversorgungsanordnung geeignete
Drainageeinrichtung gemäß einer sechsten Aus-
führungsform der Erfindung.

[0033] Die in Fig. 1 dargestellte Drainageeinrichtung
ist in Form einer zweischichtigen Grundstruktur gebil-
det. Sie weist eine durch einen offenporigen Polyure-
thanschaum gebildete erste Drainageschicht 10 und
eine durch eine offenporige Folie gebildete zweite
Drainageschicht 20 auf. Die zweite Drainageschicht
20 kann als doppellagige offenporige Folie ausge-

führt sein, wie in der WO 2010/124844 beschrieben.
Sie kann auch einlagig ausgeführt sein. Die erste
Drainageschicht 10 ist fluidleitend mit der zweiten
Drainageschicht 20 verbunden. So kann durch Anle-
gen eines Unterdrucks an die erste Drainageschicht
10 auch im Bereich der der ersten Drainageschicht
10 abgewandten äußeren Begrenzungsfläche 22 der
zweiten Drainageschicht 20 ein Sog bzw. Unterdruck
erzeugt werden, ebenso wie durch Anlegen eines Un-
terdrucks im Bereich der zweiten Drainageschicht 20
im Bereich der der zweiten Drainageschicht abge-
wandten Begrenzungsfläche 12 der ersten Drainage-
schicht 10 ein Unterdruck bzw. Sog erzeugt werden
kann.

[0034] Die in Fig. 2 dargestellte Ausführungsform
der Erfindung unterscheidet sich von der in Fig. 1
dargestellten Ausführungsform im Wesentlichen da-
durch, dass die Ränder der zweiten Drainageschicht
20 die Ränder der ersten Drainageschicht 10 überra-
gen. Dadurch wird erreicht, dass die der zweiten Be-
grenzungsfläche 22 abgewandte Begrenzungsfläche
24 der zweiten Drainageschicht 20 im Bereich der
überragenden Ränder freiliegend ausgeführt ist und
nicht von der ersten Drainageschicht 10 abgedeckt
wird.

[0035] Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform
der Erfindung unterscheidet sich im Wesentlichen da-
durch von der anhand der Fig. 1 und Fig. 2 erläu-
terten Ausführungsformen, dass die zweite Drainage-
schicht 20 von Perforationslöcher 26 durchsetzt ist,
durch die die erste Drainageschicht 10 zugänglich
ist. So wird erreicht, dass im Bereich der Perforati-
onslöcher 26 ein direkter Kontakt zwischen der ers-
ten Drainageschicht 10 und einer Wunde, auf der die
zweite Drainageschicht 20 aufliegt, erzeugt wird und
ein den Perforationslöchern entsprechendes Saug-
muster im Bereich der Wunde erzeugt werden kann.
Wenn die erste Drainageschicht 10 in Form eines of-
fenporigen Polyurethanschaums gebildet ist, entste-
hen so im Bereich der Perforationslöcher 26 Polyure-
thanschauminseln, mit denen einerseits ein Debride-
ment und andererseits eine erhöhte Saugwirkung er-
reichbar ist.

[0036] Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform
der Erfindung unterscheidet sich im Wesentlichen da-
durch von der anhand der Fig. 3 erläuterten Aus-
führungsform, dass Perforationslöcher 26, 26', 26''
mit unterschiedlichen Größen in der zweiten Draina-
geschicht 20 vorgesehen sind. Das trägt zur Erzeu-
gung eines gewünschten Saugmusters im Bereich
der Wunde bei.

[0037] Wie besonders deutlich in Fig. 5 erkennbar
ist, sind zwischen den Perforationslöchern 26, in de-
ren Bereich der Polyurethanschaum der ersten Drai-
nageschicht 10 zugänglich ist, folienartige Bereiche
21 der zweiten Drainageschicht 20 vorhanden, die die



DE 20 2020 100 710 U1    2021.06.24

7/15

zweite äußere Begrenzungsfläche 22 der Drainage-
einrichtung bilden und an die Wunde anlegbar sind.

[0038] Bei der in den Fig. 6 bis Fig. 8 dargestell-
ten Ausführungsform der Erfindung ist die als mehr-
schichtige Verbundstruktur ausgeführte Drainageein-
richtung über eine parallel zu einer äußeren Begren-
zungsfläche der Drainageschichten verlaufende Wi-
ckelachse zu einem mehrlagigen Wickel aufgewi-
ckelt, wobei die durch die Drainagefolie gebildete
zweite äußere Begrenzungsfläche 22 die Außenseite
des Wickels bildet.

[0039] Die in Fig. 9 dargestellte Ausführungsform
der Erfindung entspricht im Wesentlichen der anhand
der Fig. 6 bis Fig. 8 erläuterten Ausführungsform,
wobei der Wickel dieser Ausführungsform so ausge-
führt ist, dass die durch den offenporigen Polyure-
thanschaum gebildete erste äußere Begrenzungsflä-
che der Drainageeinrichtung die Außenseite des Wi-
ckels bildet.

[0040] Die Erfindung ist nicht auf die anhand
der Zeichnung erläuterten Ausführungsformen be-
schränkt. Vielmehr ist auch an Ausführungsformen
gedacht, bei denen die zweite Drainageschicht durch
eine einlagige Folie gebildet ist. Die Perforationslö-
cher können abweichend von der Kreisform auch el-
lipsenförmig, oval oder polygonal ausgeführt sein.
Der Drainageeinrichtung kann ein Drainageschlauch
zugeordnet sein, der über einen Port an die zwei-
te Drainageschicht angeschlossen und/oder in die
erste Drainageschicht eingesetzt sein kann. Es kön-
nen auch zwei, drei oder mehr Leitungen zur Her-
stellung einer fluidleitenden Verbindung zwischen
der Drainageeinrichtung und einer Unterdruckquel-
le vorgesehen sein. Der Drainageeinrichtung kann
eine Olddusionsfolie zur Herstellung eines die Drai-
nageeinrichtung enthaltenden Wundraums zugeord-
net sein. Der Drainageeinrichtung können auch noch
zusätzliche offenporige Drainageelemente, wie etwa
ein PU-Schaum, eine Folie, eine Foliendrainage, ein
Drainageschlauch oder dergleichen zugeordnet sein.
Die Drainageeinrichtung kann im Rahmen der Erfin-
dung frei konfektionierbar ausgeführt sein, indem sie
schneidbar ausgestaltet ist. So können vom Opera-
teur Drainageeinrichtungen mit der benötigten Form
einfach hergestellt werden, wobei die Drainageeigen-
schaften durch Positionierung der mehrschichtigen
Verbundstruktur in der gewünschten Weise erzielt
werden können.

[0041] Ferner kann die Drainageeinrichtung ei-
ner erfindungsgemäßen Wundversorgungsanord-
nung auch mit Drainageschläuchen oder anderen
fluidleitende Drainagen fluidleitend verbunden sein,
über welche der Drainageeinrichtung Spülflüssigkei-
ten und/oder Medikamente zugeführt werden kön-
nen.

[0042] Mit der Drainageeinrichtung können bei ei-
ner entsprechenden Ausführungsform der Erfindung
Flüssigkeiten sowohl zugeführt als auch abgesaugt
werden .
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Schutzansprüche

1.  Wundbehandlungsanordnung mit einer zum Ab-
leiten von Fluiden von einem menschlichen odertieri-
schen Körper, insbesondere von einer Wunde ausge-
legten Drainageeinrichtung, dadurch gekennzeich-
net, dass die Drainageeinrichtung eine mehrschich-
tige Verbundstruktur mit zwei einander entgegenge-
setzten, zumindest teilweise fluiddurchlässigen, ins-
besondere etwa parallel zueinander verlaufenden
Begrenzungsflächen aufweist, von denen eine zu-
mindest teilweise von einer Grenzschicht zwischen
zwei benachbarten Drainageschichten abgewandten
ersten äußeren Begrenzungsfläche einer ersten Drai-
nageschicht mit einer ersten Oberflächenbeschaffen-
heit und die andere zumindest teilweise von einer
Grenzschicht zwischen zwei benachbarten Draina-
geschichten abgewandten zweiten äußeren Begren-
zungsfläche einer zweiten Drainageschicht mit einer
sich von der ersten Oberflächenbeschaffenheit unter-
scheidenden zweiten Oberflächenbeschaffenheit ge-
bildet ist, wobei die Drainageschichten vorzugsweise
fluidleitend miteinander verbunden sind.

2.    Wundbehandlungsanordnung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Draina-
geschicht einen offenporigen Schaum, insbesondere
Polyurethanschaum, aufweist.

3.  Wundbehandlungsanordnung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere
Porengröße des offenporigen Schaums 200 µm oder
mehr und/oder 800 µm oder weniger beträgt.

4.   Wundbehandlungsanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dicke der ersten Drainageschicht in ei-
ner sich senkrecht zu der ersten äußeren Begren-
zungsfläche erstreckenden Dickenrichtung 10 mm
oder mehr und/oder 30 mm oder weniger beträgt.

5.   Wundbehandlungsanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweite Drainageschicht eine ein- oder
mehrlagige Drainagefolie aufweist, wobei die zweite
äußere Begrenzungsfläche von einer von einer Mehr-
zahl von Perforationsöffnungen durchsetzten Folien-
lage gebildet ist.

6.  Wundbehandlungsanordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Draina-
geschicht zwei Folienlagen aufweist, zwischen denen
ein Drainageraum gebildet ist und von denen jede ei-
ne Mehrzahl von Perforationsöffnungen aufweist, die
in den Drainageraum münden.

7.  Wundbehandlungsanordnung nach Anspruch 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Perfora-
tionsöffnungen eine Fläche von 0,01 mm2 oder mehr
und/oder 1 mm2 oder weniger in einer sich parallel

zur zweiten äußeren Begrenzungsfläche erstrecken-
den Ebene aufweisen.

8.   Wundbehandlungsanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweite Drainageschicht von mindestens
einem Perforationsloch durchsetzt ist, durch das die
benachbarte Drainageschicht, insbesondere die ers-
te Drainageschicht, zugänglich ist.

9.  Wundbehandlungsanordnung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Per-
forationsloch eine Öffnungsfläche in einer sich par-
allel zur zweiten Begrenzungsfläche erstreckenden
Ebene von 10 mm2 oder mehr, insbesondere 25 mm2

oder mehr und/oder 1.000 mm2 oder weniger, insbe-
sondere 400 mm2 oder weniger aufweist.

10.  Wundbehandlungsanordnung nach Anspruch
8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Drainageschicht mindestens zwei Perforationslöcher
mit unterschiedlichen Öffnungsflächen und/oder -for-
men aufweist.

11.  Wundbehandlungsanordnung nach einem der
Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Drainageschicht eine Mehrzahl von Per-
forationslöchern aufweist und die einander zuge-
wandten Ränder von mindestens zwei Perforations-
löchern, insbesondere allen Perforationslöchern, ei-
nen Abstand von 1 mm oder mehr, vorzugsweise 5
mm oder mehr aufweisen.

12.  Wundbehandlungsanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine Olddusionsfolie zum Herstellen eines die Drai-
nageeinrichtung enthaltenden geschlossenen Wund-
raums.

13.  Wundbehandlungsanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine Saugeinrichtung zum Erzeugen eines Unter-
drucks im Bereich mindestens einer äußeren Begren-
zungsfläche der Drainageeinrichtung.

14.  Wundbehandlungsanordnung nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugeinrich-
tung einen mit der Drainageeinrichtung, insbesonde-
re der ersten Drainageschicht, fluidleitend verbunde-
nen Drainageschlauch aufweist, der andererseits mit
einer Unterdruckquelle verbunden ist.

15.  Wundbehandlungsanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Drainageeinrichtung bezüglich einer
parallel zu einer äußeren Begrenzungsfläche verlau-
fenden Wickelachse aufgewickelt ist.

16.  Wundbehandlungsanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
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net, dass die zweite Drainageschicht die erste Drai-
nageschicht im Bereich ihres Rands zumindest ab-
schnittweise in einer parallel zur zweiten äußeren Be-
grenzungsfläche verlaufenden Richtung überragt.

17.  Verwendung einer Drainageeinrichtung mit ei-
ner mehrschichtigen Verbundstruktur zur Herstellung
einer Wundbehandlungsanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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